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Betr.: Zusatzabkommen zu dem Abkommen vom 4. Oktober 1954 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Erbschaftsteuern 

 

 

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt den angeschlossenen Entwurf zur gefällligen 

Kenntnisnahme mit dem Bemerken, dass dieser Entwurf den begutachtenden Stellen zur 

Stellungnahme bis längstens 12. März 2003 übermittelt wurde. 

 

Gleichzeitig wurden die Interessenvertretungen ersucht, ihre Stellungnahme in elektronischer 

Form sowie in 25facher Ausfertigung dem Herrn Präsidenten des Nationalrates zuzuleiten. 

 

 

 

Anlage 

 

14. Jänner 2003 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 
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Zusatzabkommen zu dem Abkommen vom 4. Oktober 1954 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiete der Erbschaftsteuern 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich - von dem Wunsch geleitet, das Abkommen 

vom 4. Oktober 1954 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Erbschaftsteuern den veränderten Verhältnissen anzupassen - 

haben Folgendes  vereinbart: 

Artikel 1 

In Artikel 2 wird dem Absatz 2 folgender Satz 2 angefügt: „Die Steuer vom Vermögen einer Stiftung oder 

eines Vereins, die nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und § 9 Absatz 1 Nummer 4 des deutschen 

Erbschaftsteuergesetzes erhoben wird, gilt nicht als Erbschaftsteuer oder als gleiche oder ähnliche Steuer im Sinne 

des vorstehenden Satzes.“ 

Artikel 2 

(1)  Das Zusatzabkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 

in        ausgetauscht. 

(2) Das Zusatzabkommen tritt am Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist auf alle am 

oder nach dem 1. Januar 2003 entstehenden Steuern in beiden Vertragsstaaten anzuwenden. 

Geschehen zu        am      .2003 in zwei Urschriften, jede in deutscher Sprache. 

Für die     Für die 

Bundesrepublik Deutschland  Republik Österreich 

 

Erläuterungen 
Durch das gegenständliche Zusatzabkommen möchte Deutschland sicherstellen, dass das gegenwärtige 

österreichisch-deutsche Abkommen vom 4. Oktober 1954 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 

der Erbschaftssteuern nicht so ausgelegt wird, dass auch die deutsche Erbschaftsersatzsteuer, die deutschen 

Familienstiftungen im 30jährigen Rhythmus auferlegt wird, von diesem Abkommen erfasst ist. 
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